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Die Jahre 1877 bis 1890:  

Ein Patentamt entsteht

Amtssitz an der Wilhelmstraße in Berlin
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A
m 1. Juli 1877, einem Sonntag, wurde 

das Kaiserliche Patentamt im Zuge 

des neu in Kraft getretenen Patent-

gesetzes gegründet. Zuvor galten für 

die Anmelderschaft – je nach regionaler Zugehö-

rigkeit zu einem der insgesamt 25 Kleinstaaten im 

Deutschen Kaiserreich – die Gesetze und Vorgaben 

für preußische, bayerische, württembergische, 

sächsische oder sonstige Patente. Die Errichtung 

eines einheitlichen deutschen Patentamts bot nun 

für die Erfindungen im kaiserlichen Deutschland 

– ganz gleich, ob etwa aus Bückeburg (Fürstentum 

Schaumburg-Lippe), Neustrelitz (Großherzogtum 

Mecklenburg-Strelitz) oder Greiz (Fürstentum 

Reuß älterer Linie) – erstmals einen einheitli-

chen Schutz nach einheitlichen Grundsätzen und 

mit einer einheitlichen Wirkung für das gesamte 

Gebiet des Deutschen Kaiserreichs. Während bei 

keinem der zuvor geltenden Patentgesetze eine 

Veröffentlichung der Patente vorgesehen war, gab 

das neue reichseinheitliche Gesetz nun vor, den 

wesentlichen Inhalt der Anmeldungen im Reichs-

anzeiger zu veröffentlichen und die vollständigen 

Anmeldungen öffentlich auszulegen. Nach der 

Erteilung wurden nach britischem Vorbild Patent-

schriften gedruckt. 

Patentprüfer im Nebenberuf

Das erste Reichs-Patentgesetz bedeutete einen 

enormen Fortschritt für das Patentwesen und 

bot denjenigen, die eine Erfindung erfolgreich 

zum Patent angemeldet hatten, auch erstmals 

eine gesicherte gewerbliche Anwendbarkeit ihrer 

Erfindung jenseits der Grenzen des eigenen Bun-

desstaates. Diese Entwicklung auf dem Gebiet 

des gewerblichen Rechtsschutzes kam nicht von 

ungefähr: Es war die Zeit der Hochindustrialisie-

rung in Deutschland und vielen anderen Ländern 

Europas.

Erster Präsident der neuen Behörde war von 1877 

bis 1881 Dr. Karl Rudolf Jacobi, später „von Jacobi“, 

nachdem er anlässlich seiner Entlassung aus dem 

aktiven Dienst in den Adelsstand erhoben worden 

war. Jacobi war Jurist und Ministerialbeamter 

mit über zwanzigjähriger Berufserfahrung in der 

Administration Preußens. 

Dem Kaiserlichen Patentamt gehörten ferner 21 

rechtskundige und technische Mitglieder sowie 

18 weitere Mitarbeiter (Beamte, Angestellte und 

Arbeiter), darunter drei „Kanzleidiener“, an. 

Die Mitglieder waren dabei nicht hauptberuflich 

beim Patentamt beschäftigt. Um ihre Nähe zur 

Praxis und zum jeweiligen Prüfstoff zu gewähr-

leisten, übten sie eine entsprechende Tätigkeit, 

beispielsweise als Chemiker, im Hauptberuf aus. 

Ehrenamtlich waren sie entweder als ständige 

Mitglieder (auf Lebenszeit oder für die Dauer ihrer 

hauptberuflichen Tätigkeit) oder als nichtständige 

Mitglieder (für fünf Jahre) an das Patentamt beru-

fen worden.

Eine Wortmeldung, die aus der Reichstagssitzung 

vom 1. Mai 1877 überliefert ist, benennt Gründe, 

die aus damaliger Sicht gegen eine hauptberuf-

liche Anstellung der Mitglieder des Kaiserlichen 

Patentamts gesprochen haben mögen: „…diese 

Patentgesuche sind keineswegs derart, dass sie 

den Männern, die damit beschäftigt sind, viel Reiz 

Erster Präsident
Dr. Karl Rudolf Jacobi 
(1877-1881) 
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bieten oder größere geistige Anregung gewähren“. 

Daher, so der Einwand weiter, könne bei einer 

hauptamtlichen Beschäftigung „sehr leicht die 

Gefahr entstehen, dass […] ein Geist der Schablone 

in das Patentamt einzieht“. Dies wäre freilich für 

den von allen Akteuren erhofften guten Ruf der 

Behörde nicht förderlich gewesen.

Werner von Siemens als Mitgründer

In der Festschrift, die anlässlich des 50-jährigen 

Bestehens der Patentbehörde 1927 erschien, hieß  

es später, in ihren ersten 14 Jahren – also von der 

Errichtung 1877 bis zum Inkrafttreten der neuen 

(zweiten) Fassung des Patentgesetzes am 7. April 

1891 – habe der Aufbau der Behörde „einen mehr 

vorläufigen Charakter gehabt. Sämtliche Mit-

glieder waren lediglich im Nebenamte tätig. Die 

rechtkundigen Mitglieder waren höhere Beam-

te anderer Behörden, die technischen Mitglieder 

anerkannte Fachleute, die teils als höhere techni-

sche Beamte anderen Reichs- und Staatsbehörden, 

teils der Industrie angehörten.“

Wegen ihrer damaligen Zuständigkeit auch als 

Organ der Rechtsprechung, war die Behörde (wie 

bereits erwähnt) sowohl mit technisch als auch 

mit rechtlich geschulten Mitgliedern besetzt. 

In der zuvor angeführten Festschrift wird ihre 

Zusammenarbeit untereinander folgendermaßen 

beschrieben: „In wechselseitiger Beeinflussung 

muss der Jurist für technische Dinge, der Techni-

ker für juristische Fragen Verständnis erwerben, 

jener mehr gegenständlich, dieser mehr begriff-

lich zu denken lernen. 

Die angemessene, zur Erreichung dieses Ziels ge-

eignete Besetzung der einzelnen Dienststellen des 

Patentamts mit Technikern und Juristen […] erfor-

dert eine sorgfältige Auswahl der Beamten, die für 

solche Zusammenarbeit Verständnis, Anlage und 

Neigung mitbringen müssen. Nach den bisherigen 

Erfahrungen lässt sich jedoch mit Genugtuung 

feststellen, dass die Zusammenarbeit der Techni-

ker und Juristen sich im Allgemeinen reibungslos 

und zufriedenstellend abgespielt hat.“

Einer dieser „sorgfältig ausgewählten“ Mitarbeiter, 

die von Beginn an dem Kaiserlichen Patentamt 

angehörten und wesentlich zum Erfolg der neu 

errichteten Behörde beitrugen, war der Unter-

nehmer, Erfinder und Politiker Dr. Werner von 

Siemens. Er hatte sich als Vorsitzender des dama-

ligen „Patentschutzvereins“ stark für die Schaf-

fung eines einheitlichen deutschen Patentgesetzes 

und für die Errichtung einer Zentralbehörde für 

gewerblichen Rechtsschutz im Deutschen Kaiser-

reich eingesetzt. 

Bei der Personalstärke von 40 kaiserlichen 

Bediensteten blieb es nicht allzu lange: Die starke 

Zunahme aller Dienstgeschäfte, insbesondere der 

Patentanmeldungen, führte bald zu Klagen wegen 

starker Überforderung und sogar Arbeitsüberlas-
Ein Original-Stehpult aus der Anfangszeit des Amts ist noch 
heute im DPMA-IDZ Berlin zu sehen.
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tung des Personals. Um hier Abhilfe zu schaffen, 

wurden mehr Beamte eingestellt, was wieder-

um einen erhöhten Platzbedarf der Behörde nach 

sich zog. Der erste Umzug fand bereits zwei Jah-

re nach Gründung des Kaiserlichen Patentamts 

statt: Von der Wilhelmstraße 75, übrigens unmit-

telbar neben dem damaligen Dienstgebäude des 

Auswärtigen Amtes gelegen, ging es 1879 in die 

Königgrätzer Straße 10, die heutige Ebertstraße. 

In den Folgejahren kamen weitere Räumlichkei-

ten in verschiedenen Berliner Gebäuden hinzu, 

sodass ein erneuter Umzug in einen ausreichend 

großen Dienstsitz, in dem alle Abteilungen des 

Patentamts wieder unter einem Dach sein sollten, 

unumgänglich wurde: Neue Adresse ab 1882 war 

das Gebäude in der Königgrätzer Straße 104-105. 

Dieser weiter südlich gelegene Straßenabschnitt 

heißt heute Stresemannstraße. Doch schon 1891 

mussten die über 230 Bediensteten ein weiteres 

Mal umziehen – und auch dies sollte nicht das 

letzte Mal sein.

Der erhöhte Platzbedarf war Folge der veränderten 

Personalsituation sowie der stetig anwachsen-

den Zahl von Büchern, Zeitschriften und sonsti-

gen Druckerzeugnissen, die in der amtseigenen 

Bibliothek insbesondere zur Prüfung der Neuheit 

einer angemeldeten Erfindung vorgehalten wur-

den. Auch seltene historische Werke und amtliche 

Veröffentlichungen ausländischer Patentämter 

zählten von Beginn an zum Bestand der Bibliothek, 

der schon zwei Jahre später, 1879, auf insgesamt 

12 900 Titel angewachsen war. Neben dem Kauf 

von in- und ausländischen Neuerscheinungen 

wurde der Erwerb von Patentdokumenten aus dem 

Ausland auch mittels Tausch ermöglicht: Bereits 

wenige Jahre nach seiner Gründung stand das Pa-

tentamt in Tauschbeziehungen zu 15 Ländern. Ei-

ne weitere wichtige „Bezugsquelle“ für die Biblio-

�Carl von Linde erhielt 1877 ein Patent für die von ihm erfundene Kälteerzeugungsmaschine (Patentschrift Nr. 1250). 
Das Gerät gilt als Vorläufer des Kühlschranks.
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thek waren Schenkungen, die dem Patentamt von 

Institutionen und Handelskammern (Programme 

und Jahresberichte), Firmen (Verkaufsprospekte), 

ausländischen Regierungen (Patentveröffentli-

chungen) oder Privatpersonen zugedacht wurden. 

Die Herstellung eigener Recherchegrundlagen 

beschrieb der einst im Kaiserlichen Patentamt 

tätige Ingenieur R. Fiedler in seinem 1905 er-

schienenen Buch „Eine Stunde im Kaiserlichen 

Patentamt“ (Verlag Mesch & Lichtenfeld, Berlin): 

Demnach wurden die Abbildungen amerikani-

scher Patentschriften, die in der wöchentlichen 

Official Gazette veröffentlicht wurden, sorgfältig 

ausgeschnitten, klassifiziert und eingeklebt und 

bildeten als sogenannter „amerikanischer Atlas“ – 

mit vielen Tausend Klebezetteln – ein, wie Fiedler 

schreibt, „für manche Patentanmeldung verhäng-

nisvolles Recherchematerial“. 

Nach dem Umzug des Kaiserlichen Patentamts 

im Jahr 1882 zählte auch erstmals ein öffentlicher 

Lesesaal für interessierte Nutzer zu den Räumlich-

keiten der Bibliothek. Der im Patentamt zu allen 

technischen Gebieten dokumentierte und für den 

Verlauf einer Patentanmeldung mitentscheidende 

„neueste Stand der Technik“ war hier für jeder-

mann recherchierbar.

Große Nachfrage nach Patenten

Die Nachfrage nach dem neuen einheitlichen Pa-

tent war überragend: Während 1877 im Grün-

dungs(halb)jahr 3 212 Patente angemeldet und 190 

Patente erteilt worden waren, stiegen diese Zahlen 

in den Folgejahren stark an. 1890 wurden 4 680 

Patente erteilt – bei 11 882 Patentanmeldungen. 

Die Patentschrift Nr. 1 wurde für die Erfindung 

„Verfahren zur Herstellung einer rothen Ultrama-

rinfarbe“ von Johann Zeltner aus Nürnberg mit 

Anmeldetag 2. Juli 1877 ausgefertigt.

Ebenfalls aus dem Gründungsjahr stammt das 

Patent Nr. 1250 für die von Carl von Linde aus 

München erfundene „Kälteerzeugungsmaschine“. 

Nachbildung der Kältemaschine Carl von Lindes 

Das erste deutsche Patent wurde für ein „Verfahren zur 
Herstellung einer rothen Ultramarinfarbe“ erteilt. Er�n-
der war Johannes Zeltner, Mitinhaber der Nürnberger 
Ultramarin-Fabrik.
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� �1879. Werner von Siemens stellt 

die weltweit erste praxistaug-

liche elektrische Lokomotive in 

Berlin her (Bild unten). Ein Jahr 

später präsentiert er den ersten 

elektrischen Aufzug. 

� �1879. Thomas Alva Edison 

entwickelt die verbesserte 

Edison-Glühlampe. Damit ver-

hilft er einer bereits bestehenden 

Technik zum Durchbruch – vor 

allem, indem er einen Glühfaden 

verwendet, der die Lampe um 

ein Vielfaches länger und heller 

glimmen lässt. 

� �1880. Entwicklung des Trans-

formators (Lucien Gaulard und 

John Dixon Gibbs); 1882 erfolg-

loser Patentantrag. 1885 reichen 

Károly Zipernowsky, Miksa Déri 

und Ottó Titusz Bláthy für ihren 

Transformator (Bild links) einen 

erfolgreichen Patentantrag ein.

� �1884. Der britische Er�nder 

Charles Parsons lässt sich eine 

neuartige Dampfturbine paten-

tieren, die nach ihm benannte 

Parsons-Turbine. Auf ihrem 

Prinzip basieren auch moderne 

Turbinen noch.

� �1886. Er�ndung des weltweit 

ersten fahrtüchtigen Automobils 

durch Carl Benz (Patentschrift 

Nr. 37435, Bild oben).

� �1887. Er�ndung des Grammo-

phons (Patentschrift Nr. 45048) 

und der Schallplatte (Bild unten) 

durch Emil Berliner.

Meilensteine der Technik



Das Kaiserliche Patentamt von 

1891 bis 1900
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D
ie jahrelangen Neuanmietungen 

schienen im März des Jahres 1891 

ein Ende gefunden zu haben. Der 

Einzug in ein eigenes Domizil in 

der Luisenstraße 33-34 ließ die Hoffnung zu, des 

stetigen personellen und materiellen Wachstums 

zumindest in räumlicher Hinsicht Herr zu werden. 

Der erste Neubau des Kaiserlichen Patentamts

Der Neubau verfügte über eine großzügige Aus-

stattung und repräsentative Gestaltung. „Die Vier-

flügelanlage“ nach Entwürfen von August Busse 

„umfasst einen geräumigen Innenhof, umlaufende 

Flure erschließen die hofseitigen Patentsäle und 

Büroräume“, schreibt die Berliner Denkmalbehör-

de heute. Für den bildhauerischen Schmuck und 

die Figuren fertigte der Bildhauer Otto Lessing 

die Modelle, die Ausführung der Kunstschmie-

dearbeiten oblag Eduard Puls. Die Bauart war 

bewusst nicht auf die Fernwirkung der Fassade 

ausgerichtet, sondern sollte, aufgrund des engen 

Straßenraums der Luisenstraße, die architektoni-

schen und künstlerischen Feinheiten zur Geltung 

bringen, die weitgehend erhalten geblieben sind.

Die Bibliothek des Neubaus war eine Besonderheit. 

Sie war umfangreich bestückt, neben 60 000 deut-

schen gab es 100 000 ausländische Patentschriften 

sowie 400 laufend zu aktualisierende Zeitschriften 

und Unterlagen zu anderen Schutzrechten. Auch 

die Besetzung der Bibliotheksleitung mit einem 

fachlich geschulten Bibliothekar war eine Be-

sonderheit, denn Behördenbibliotheken verfügten 

damals selten über eine solche Fachkraft.

Jedoch nur einen Monat nach Bezug des Neu-

baus stellte der damalige Präsident Dr. Viktor von 

Bojanowski – seit 1890 Träger des „Sterns zum 

Rothen Adlerorden zweiter Klasse mit Eichenlaub 

für besondere Verdienste“ – bedauernd fest, dass 

die 94 Arbeitsräume gerade ausreichen würden, 

um das Personal unterzubringen. Die Anzahl der 

Mitarbeiter des Kaiserlichen Patentamts stieg von 

nur 31 im Jahre 1877 bis 1890 auf 176 und betrug 

weitere zehn Jahre später 600. In einem Nebenge-

bäude mussten zusätzliche Räumlichkeiten ange-

mietet werden.

Der Lösung des Raumproblems nicht förderlich 

waren die Versuchszimmer für Vorführungen, 

welche jeweils neben den Dienstzimmern der 

Beamten zur Verfügung standen. Sie waren mit 

Anschlüssen an die Wasser-, Dampf- und Gaslei-

tungen beziehungsweise mit einem Anschluss an 

das Leitungsnetz der Berliner Elektrizitätswerke 

sowie mit Apparaten zum Messen von Stromstär-

ke, Spannungen und Widerständen ausgestattet.

Einer der Gründe für den anhaltenden Zuwachs 

an Patentanmeldungen war die Novellierung des 

Präsident
Dr. Viktor von 
Bojanowski 
(1888-1892) 

Siegelmarke Reichs-Gebrauchsmuster
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Patentgesetzes im Jahr 1891. Die Chemieindustrie 

trieb diese voran, da sie nicht mehr nur das Ver-

fahren für neue Stoffe, sondern auch das Produkt 

selbst geschützt haben wollte. Ebenso führte das 

am 1. Juni 1891 in Kraft getretene „Gesetz be-

treffend den Schutz von Gebrauchsmustern und 

Modellen“ zu neuen Anmeldungen. Zusätzlich 

trat am 12. Mai 1894 das „Gesetz zum Schutz der 

Waarenbezeichnungen“ in Kraft � Nachfolger des 

„Gesetzes über den Markenschutz“. Dadurch ver-

lagerte sich die Eintragung und Verwaltung von 

Warenbezeichnungen von den vor Ort zustän-

digen Gerichten auf das Kaiserliche Patentamt. 

Die mit dem Gesetz verbundene und für das Amt 

neue Aufgabe umfasste ein weiteres Arbeitsgebiet, 

das eine Flut von Anmeldungen zur Folge hatte 

und Personaleinstellungen notwendig machte. Im 

ersten Quartal betrug die Anzahl der Markenan-

meldungen 10 000, davon alleine am ersten Tag 

4 000. Die Anmelder standen bereits in der Nacht 

zum 12. Mai 1894 vor dem Patentamt Schlange: 

Vordrängler wurden nicht geduldet, da sich die 

Priorität nach der Uhrzeit richtete.

Die Novellierung des Markenschutzes

Johann Lothar Freiherr von Faber reichte 1874 

eine Petition vor dem Deutschen Reichstag ein, 

um seine Produkte gegen Billignachahmer zu 

schützen. Daraufhin trat am 1. Mai 1875 das 

„Gesetz über den Markenschutz“ in Kraft. Die 

nach dieser Gesetzesfassung erste mögliche Bild-

marke wurde am 20. Mai 1875 von der Staatlichen 

Porzellan-Manufaktur Meissen angemeldet: zwei 

sich kreuzende Schwerter.

Es zeigte sich jedoch recht bald, dass das Marken-

schutzgesetz den Anforderungen der Praxis nicht 

gerecht wurde, so galt beispielsweise kein Rechts-

schutz für Wortmarken und Bild-/Wortmarken. 

Mit dem im Jahr 1894 erlassenen „Gesetz zum 

Schutz der Waarenbezeichnungen“ wurden diese 

Erste (Bild-)Marke: 
Schwerter der Porzellan-Manufaktur Meissen

Perkeo für Lampen und Lampenteile wurde als erste 
(Wort-)Marke - unter der Registernummer 1 - ins Marken-
register beim KPA eingetragen.

Die erste Wort-/Bildmarke wurde für Johann Lothar Freiherr von Faber (Stifte) eingetragen. Eingereicht worden war sie 
bereits am 13. April 1888, doch erst mit dem neuen Gesetz gab es Schutz für Wortmarken oder Wort-/Bildmarken. 
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Mängel behoben. Johann Lothar Freiherr von Fa-

bers Schutzanmeldung für seine weltbekannten 

Stifte reichte er bereits am 13. April 1888 ein. 

Am 29. Oktober 1894 fand seine berühmte Bild-/

Wortmarke endlich und als erste den Eintrag ins 

Register.

Die Reform der Verwaltung

Im Zeitraum 1891 bis 1900 stieg die Zahl der An-

meldungen für Patente um rund 11 000 und für 

Gebrauchsmuster um etwa 21 000; deren Neu-

heitsrecherche � wohlbemerkt ohne Internet �

stellte eine bemerkenswerte Leistung dar. Aus 

einem Passus in einer Denkschrift aus dem Jahr 

1896 wird die Fülle an Aufgaben und der damit 

einhergehenden Arbeitsbelastung deutlich: „Da 

die Kräfte der Kanzlei bei weitem nicht genügten, 

das Schreibwerk während der Dienststunden zu 

bewältigen, so hat in sehr erheblichem Maße zur 

Inanspruchnahme der entgeltlichen häuslichen 

Arbeit übergegangen werden müssen.“

Die Neufassung des Patentgesetzes vom 7. April 

1891 verfolgte das ehrgeizige Ziel, die Effektivität 

des Amtes zu erhöhen. Das führte zu Änderun-

gen im organisatorischen Bereich, wie der Spal-

tung und klaren Trennung der Anmelde- und 

Beschwerdeabteilung, jedoch auch im Verwal-

tungsverfahren. Neu eingeführt wurde die Stelle 

eines „Vorprüfers“, dessen Aufgabe es war, vor 

dem Beschluss der Anmeldeabteilung Mängel der 

Anmeldung zu beseitigen. Die Vorprüfung wurde 

dabei von einem einzigen technischen Mitglied 

der Anmeldeabteilung durchgeführt und umfass-

te nicht nur die Überprüfung, ob die Anmeldung 

in formeller Hinsicht dem Gesetz genügte, son-

dern klärte auch die Frage der Patentfähigkeit. 

Ergab die Vorprüfung, dass keine patentfähige 

Erfindung vorlag, wurde der Patentsucher hiervon 

unter Angabe der Gründe mit der Aufforderung 

benachrichtigt, sich binnen einer Frist zu äußern. 

Wenn sich der Patentsucher nach § 21 PatG auf 

den Vorbescheid nicht rechtzeitig meldete, so galt 

die Anmeldung als zurückgenommen; erklärte er 

sich innerhalb der Frist, so fasste die Anmeldeab-

teilung Beschluss. Das Vertrauen der Anmelder 

in die Entscheidungen der Beschwerdeabteilung 

sollte durch den Vorprüfer gestärkt werden. Die 

Zahl der Beschwerden verringerte sich tatsächlich 

um mehr als die Hälfte. 

In personeller Hinsicht wurde das System der ne-

benberuflichen Mitglieder in den Anmeldeabtei-

lungen abgeschafft. Stattdessen wurden haupbe-

ruflich tätige Beschäftigte lebenslang eingestellt. 

In den Genuss einer lebenslangen Verbeamtung 

als Regierungsräte kamen somit vorrangig die bis-

herigen „technischen Hilfsarbeiter“, also Physiker, 

Chemiker und andere Akademiker. Die Beschwer-

deabteilung war zunächst weiterhin mit vornehm-

lich nebenamtlichen Mitgliedern besetzt. Aber als 

übergeordnete Instanz hatten diese sowohl einen 

höheren Rang als auch ein höheres Gehalt.

Die Eidesformel für Beamte unter Kaiser 

Wilhelm II. lautete: „Ich ... schwöre zu Gott dem 

Allmächtigen und Allwissenden, daß, Seiner 

Königlichen Majestät von Preußen, meinem 

Statistik aus dem Blatt für Patent-,  
Muster- und Zeichenwesen
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Allergnädigsten Herrn, ich unterthänig, treu 

und gehorsam sein und alle mir vermöge meines 

Amtes obliegenden Pflichten nach meinem besten 

Wissen und Gewissen genau erfüllen, auch die 

Verfassung gewissenhaft beobachten will, so wahr 

mir Gott helfe durch Jesum Christum zur Seligkeit 

und sein heiliges Evangelium Amen.“

Bei evangelischen Christen wurden die Worte 

„und sein heiliges Evangelium“ und bei katho

lischen Christen die Worte „durch Jesum Chris-

tum zur Seligkeit“ ausgestrichen.

Die Finanzen des Kaiserlichen Patentamts

Das Wachstum an Schutzrechtsanmeldungen und 

Beschäftigten spiegelte sich natürlich auch im 

Haushalt des Amtes wider. Im Vergleich der Jahre 

1891 und 1900 wird das besonders deutlich. Wäh-

rend sich 1891 Einnahmen von rund 2,5 Millionen 

und Ausgaben in Höhe von knapp 1,1 Millionen 

Mark gegenüberstanden, betrugen die Einnah-

men 1900 mehr als fünf Millionen Mark und die 

Ausgaben etwa 2,6 Millionen Mark. Das bedeu-

tet eine Verdoppelung des Haushaltsüberschusses 

in nur neun Jahren. Der positive Haushalt des 

Amtes war und ist auch heute ein beachtenswertes 

Merkmal und im öffentlichen Sektor keineswegs 

selbstverständlich. Seit Bestehen des Kaiserlichen 

Patentamts lagen die Haushaltseinnahmen stets 

über den Ausgaben. So betrugen bereits ein Jahr 

nach Bestehen des Amtes 1878 die Einnahmen 

knapp 400 000 Mark und die Ausgaben weniger 

als 300 000 Mark.

Plenarsaal mit Gemälden von Arthur Kampf im neuen Patentamtsgebäude
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� �1891. Der erste sichere, wieder-

holbare Gleit�ug wird von Otto 

Lilienthal mit einem von ihm 

konstruierten Fluggerät (Schlag-

�ügelapparat) in der Nähe von 

Berlin durchgeführt (Bild rechts).

� �1891. Die erste Fernübertragung 

elektrischer Energie als Dreh-

strom mit Hochspannung wird 

zwischen Luffen am Neckar und 

Frankfurt am Main installiert. 

Dieses Verfahren ist auch heute 

noch das gebräuchlichste Verfah-

ren der elektrischen Energieüber-

tragung (Bild rechts).

� �1895. Entdeckung und Nutzbar-

machung der Röntgenstrahlung 

durch Wilhelm Conrad Röntgen.

� �1896. Entdeckung der Radio

aktivität durch Antoine Henri 

Becquerel.

� �1897. Er�ndung der Kathoden

strahlröhre durch Ferdinand 

Braun (Bild unten links).

� �1897. Rudolf Diesel präsentiert 

der Öffentlichkeit das erste  

funktionsfähige Modell seines  

Dieselmotors (Bild links). Der 

Motor wird 1893 patentiert  

(Patentschrift Nr. 67207). 

� �1900. Graf Ferdinand von 

Zeppelin steuert im Juli 1900  

das erste lenkbare Luftschiff  

auf seinem Jungfern�ug über 

den Bodensee. Die Er�ndung des 

wasserstof�etriebenen Zeppelins 

wurde bereits 1898 patentiert  

(Patentschrift Nr. 98580,  

Bild unten rechts).

Meilensteine der Technik



Architektonisch raffiniert: 

Das Kaiserliche Patentamt von 

1901 bis 1910

Innenansicht des Amtsgebäudes an der Gitschiner Straße in Berlin
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N
egative Folgen! Das war es, was viele 

– auch bekannte Persönlichkeiten 

wie Otto von Bismarck – befürch-

teten, als das Kaiserliche Patentamt 

1877 errichtet wurde. Sie sahen die „natürliche 

Erwerbssphäre“ von Nachahmern oder den indus-

triellen Fortschritt gefährdet. Diese Angst ebbte 

jedoch ab und 1902 erkannte der damalige Staats-

sekretär des Innern, Graf von Posadowsky-Weh-

ner, das Amt als etabliert an: „Auf den meis-

ten Gebieten“ sei „der Zusammenhang zwischen 

industriellem Fortschritt und Patentschutz ein so 

inniger, daß unser gewerbliches Leben ohne den 

Patentschutz nicht mehr zu denken ist.“

Ein imposanter neuer Dienstsitz

Von vorausschauender Raumplanung konn-

te beim ersten Neubau des Amtes 1891 in der 

Luisenstraße in Berlin keine Rede sein. Kurz nach-

dem das Gebäude fertiggestellt war und bezogen 

wurde, stand fest, dass es zu klein war. Präsident 

Otto von Huber war fest entschlossen, weitere 

Umzüge künftig zu vermeiden. Noch in seinem 

letzten Amtsjahr bewilligte er den Bauplan eines 

eindrucksvollen neuen Gebäudes.

Alleine die notwendige Baufläche maß 23 600 

Quadratmeter, eine Fläche größer als zwei Fuß-

ballfelder. Ein solch großes Gelände war nicht 

leicht zu finden, zumal es möglichst zentral liegen 

sollte. Die Liegenschaft einer leer stehenden 

Kaserne (Garde-Kürassier-Kaserne) schien geeig-

net, es fehlten aber mehrere hundert Quadrat-

meter, die zu privaten Grundstücken gehörten. 

Zu welchem Kaufpreis sich deren Eigentümer 

bereit erklärten, an das Kaiserreich zu verkaufen, 

ist leider nicht übermittelt. Das Gebiet erstreckte 

sich – wie heute noch – über die gesamte Länge 

der Gitschiner Straße von der Alten Jakobstraße 

bis zur Alexandrinenstraße.

Der Neubau: repräsentativ, nicht protzig

Das Amt wurde in einem gewerbereichen Viertel, 

der Luisenstadt im heutigen Stadtteil Friedrichs-

hain-Kreuzberg, platziert und sollte repräsentativ, 

aber nicht protzig wirken. Die Architekten Solf 

und Wichards planten einen Mischstil aus Neu-

barock (wie zum Beispiel der Justizpalast in Mün-

chen) und Neorenaissance (klassizistische Bauten 

wie zum Beispiel die Kunstakademie München).

Der Haupteingang an der Ecke Alte Jakobstraße 

und Gitschiner Straße wurde mit zwei Ecktürmen 

verziert, wirkte imposant und versprach Großes. 

Überschritt der Besucher damals die Schwelle in 

die Eingangshalle, fiel sein Blick unweigerlich auf 

eine die ganze Breite der Eingangshalle einneh-

mende Treppe aus Stein, welche zur Höhe des Erd-

geschosses führte. Gleichzeitig wurde ein Gefühl 

erweckt, als betrachte die Person eine Kathedrale 

mit Kreuzrippengewölbe. 

Im oberen Bereich der Treppe ragten mehrere 

Säulen empor, deren Kapitelle das Gewölbe tru-

gen. Dort droben stand der Portier, in schmucker 

Uniform mit Diensthut und zweifellos kaiserlich 

preußischem Diensteifer. Der Komplex verfügte 

über 700 Diensträume für knapp 1 000 Beschäf-

tigte (und damit viermal mehr als zuvor), zwölf 

Präsident  
Otto von Huber 
(1895-1902) 
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Sitzungssäle, elf Kassenräume, drei Säle für die 

Kanzlei (Rechtsangelegenheiten) und eine große 

Auslegehalle. Die Bibliothek war in einem eigenen 

Gebäudeteil über sechs Stockwerke hinweg unter-

gebracht. In die einzelnen Etagen gelangte man 

über Steintreppen mit steinernen Handläufen und 

von steinernen Säulen getragen. Dies alles in nüch-

terner, aber doch verspielter, in Stein geschlagener 

Verzierung. Aus seiner großen repräsentativen 

Dienstwohnung, die sich über den ersten und 

zweiten Stock erstreckte, konnte der Präsident 

direkt in seine Amtsräume gelangen. Der Bürovor-

steher durfte im Erdgeschoss eine Dienstwohnung 

beziehen und im Sockelgeschoss standen 13 klei-

nere Beamtenwohnungen zur Verfügung.

Umzug mit 100 Möbelwagen

Der Umzug von der Luisenstraße in die Gitschiner 

Straße fand nach nur 28 Monaten am 8. Septem-

ber 1905 unter dem neuen Präsidenten Dr. Carl 

Hauß statt. Das Berliner Tageblatt berichtete fünf 

Tage vor dem geplanten Umzug: „Es wird einer der 

größten Umzüge, die jemals in Berlin zu verzeich-

nen waren. Nicht weniger als 100 Möbelwagen 

sind bestellt worden, um den Umzug in zwölf Ar-

beitstagen zu bewerkstelligen; die Kosten werden 

sich auf etwa 50 000 Mark belaufen.“ Der Neubau 

selbst kostete 7,75 Millionen Mark und die neue 

Möblierung 200 000 Mark. Um den Wert einer 

Zur damaligen Zeit hatten die Patentprüfer den Luxus, dass 
sich neben ihren Dienstzimmern gut ausgestattete Ver-
suchszimmer befanden. Dort konnten sie die eingereichten 
Patente und Gebrauchsmuster auf Funktionalität überprü-
fen, wie hier im chemischen Versuchszimmer.
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Mark zur damaligen Zeit einordnen zu können, 

ein Beispiel aus dem Jahr 1905: Fünf Liter Milch 

kosteten eine Mark. 

Einige der Beamten besichtigten vorab die Amts-

stuben, so das Berliner Tageblatt, um beim Umzug 

informiert zu sein. Denkbar, dass sie sicher gehen 

wollten, ob die Raumgröße diesmal ausreichte 

oder ob sie in Bälde erneut umziehen müssten. 

Präsident Dr. Carl Hauß war überzeugt, der Auf-

bau sporne seine Beamten an, diensteifrig und 

euphorisch die Mehrarbeit anzugehen. Seine Lob-

preisung auf den Fleiß einiger „Reichsdiener“ ver-

wundert nicht, sie hätten während des Umzuges 

im Inneren der Möbelwagen weiter gearbeitet.

Das Dienstgebäude gehörte während der Jahrhun-

dertwende zu Berlins größten Bauten und steht 

heute unter Denkmalschutz. Es beherbergt, neben 

anderen, das Deutsche Patent- und Markenamt 

mit seinem Informations- und Dienstleistungs-

zentrum (DPMA-IDZ Berlin).

Verstoß gegen die Dienstordnung

Die „Allgemeinen Vorschriften für die Beamten 

des Kaiserlichen Patentamts“, von Präsident Otto 

von Huber 1901 bestätigt, eröffnen für die Nach-

welt interessante Einblicke in den Dienstalltag der 

damaligen Zeit:

Damit die Ordnung im Dienstgebäude eingehal-

ten wurde, galt für Beamte die durchaus effek-

tive Regelung, dass der „Aufenthalt in anderen, 

als den ihnen zugewiesenen Arbeitsräumen ... 

nur aus dienstlicher Veranlassung gestattet“ war. 

Möglicherweise zweifelten besonders einige der 

technischen Hilfsarbeiter an deren Sinnhaftigkeit. 

Ein Zeitzeuge schilderte einen folgenschweren 

Vorfall: Technische Hilfsarbeiter seien einige Male 

im Zimmer eines Kollegen zusammengekommen, 

um „ihre persönlichen Angelegenheiten zu be-

sprechen“. Diesem „Mißbrauch der Dienstzeit und 

des Dienstraumes“ wurden sie „allesamt eines 

gemeinsamen Vergehens schuldig“ gesprochen. 

Das Delikt wurde geprüft, „das Gros der Sünder, 

von Ausnahmen abgesehen,“ kam „noch glimpf-

lich davon, doch kehrten einige Kollegen, und dar-

unter nicht die schlechtesten, dem Amte freiwillig 

den Rücken“.

Die Zeit, in der die Anwesenheit vorgeschrie-

ben war, richtete sich nach der Dienststellung. 

„Die Herren hauptamtlichen Mitglieder“ wurden 

Präsident 
Dr. Carl Hauß 
(1902-1912) 

„Allgemeine Vorschriften für die Beamten“ von 1901
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ersucht, sich im „Interesse der Erleichterung des 

mündlichen Geschäftsverkehrs“ von elf bis 14 

Uhr im Dienstgebäude aufzuhalten. Sollten sie 

es in diesem Zeitraum verlassen, musste auf dem 

Arbeitstisch ein Zettel mit der Abwesenheitsdau-

er hinterlassen werden. Die technischen Hilfsar-

beiter hingegen hatten in der Zeit von neun bis  

15 Uhr anwesend zu sein. Wollten sie aus beson-

deren Gründen das Dienstgebäude verlassen, war 

durch sie selbst „in dem ausliegenden Meldebuche 

eine Eintragung zu bewirken, welche den Zeit-

punkt der Eintragung, den Grund und die Dauer 

der Abwesenheit erkennen läßt“. Es scheint, dass 

die heutige Kernarbeitszeit im Deutschen Patent- 

und Markenamt auch noch nach 116 Jahren die-

sem Vorbild nachgestaltet ist.

Patentrecht als „geistiges Neuland“

Das Amt bestand nun über 20 Jahre, in denen 

sich weder die technischen Hilfsarbeiter noch die 

Juristen langweilten, da „es sich um ein Gebiet 

handelte, das noch nicht durch eine Jahrhunderte 

alte Rechtsprechung verbaut war, sondern auf dem 

man bei hinreichender freier Auffassung in Wahr-

heit geistiges Neuland bebauen konnte“. Und das 

betraf im Jahre 1900 über 600 Mitarbeiter, nur ein 

Jahr später 729. Darunter Beamte und Hilfskräfte, 

davon 18 hauptamtliche rechtskundige Mitglieder, 

71 hauptamtliche technische Mitglieder und 28 

nebenamtliche technische Mitglieder. 

Die Anmeldungen von Schutzrechten stiegen in 

der damaligen Zeit auf ein immer höheres Niveau. 

Das führte 1905 zu einer zweiten und 1910 zu einer 

dritten Warenzeichenabteilung. Am 14. Mai 1908 

ordnete Kaiser Wilhelm II. sogar an, eine eigene 

Abteilung für Patentanmeldungen zu bilden. Die 

neue Einheit arbeitete unter der Bezeichnung 

„Anmeldeabteilung XI“.
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Das Patentamt auf internationaler Ebene

Am 1. Mai 1903 trat Deutschland der „Pariser 

Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerb-

lichen Eigentums“ (PVÜ) vom 20. März 1883 bei. 

Es handelt sich dabei um einen völkerrechtli-

chen Vertrag, der auch heute noch gültig ist und 

Regeln für die Zusammenarbeit der internationa-

len Mitgliedstaaten vorgibt. So fortschrittlich und 

weltoffen konnte sich das Deutsche Kaiserreich 

hierdurch zeigen, obwohl es doch erst vor 26 

Jahren zu einem einheitlichen Patentschutz auf 

Reichsebene gekommen war. Die PVÜ beinhaltet 

Patent-, Marken- und Musterrechtsgrundsätze, 

darüber hinaus aber auch Regelungen gegen den 

unlauteren Wettbewerb. Dazu gab es seit dem  

1. Juli 1896 das „Gesetz zur Bekämpfung des 

unlauteren Wettbewerbs“ im Kaiserreich.

Artikel 4 A Absatz 1 PVÜ enthält die Regelung zur 

Priorität, auch Unionspriorität genannt. Dadurch 

genießt Schutz, „wer in einem der Verbandslän-

der die Anmeldung für ein Erfindungspatent, 

ein Gebrauchsmuster, ein gewerbliches Muster 

oder Modell, eine Fabrik- oder Handelsmarke vor-

schriftsmäßig hinterlegt hat, oder sein Rechts-

nachfolger genießt für die Hinterlegung in den 

anderen Ländern während einer Frist von sechs 

Monaten bzw. einem Jahr ein Prioritätsrecht“. Das 

heißt: Ab dem Anmeldetag darf der Anmelder die 

Erfindung innerhalb einer Frist auch in einem 

oder mehreren anderen Mitgliedstaaten anmel-

den und behält den Tag der ersten Anmeldung als 

Prioritätstag. 

Ein weiteres bedeutendes Prinzip ist der Grundsatz 

der Inländerbehandlung, der in Artikel 2 Absatz 1 

der Pariser Verbandsübereinkunft verankert ist. 

Für Angehörige eines jeden Verbandslandes gelten 

bei der Anmeldung eines Schutzrechtes in einem 
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Eingangshalle des Amtsgebäudes an der Gitschiner Straße in Berlin

Lichthof des Amtsgebäudes an der Gitschiner Straße in Berlin

Prüferarbeitsplatz um 1910
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anderen als dem eigenen Land die Gesetze zum 

Schutz des gewerblichen Eigentums des jeweiligen 

ausländischen Landes.

Die Verschwiegenheit der kaiserlichen Beamten

Neue Ideen bedeuten Fortschritt, suggerieren Auf-

bruch, Abenteuer, Wohlstand. Der Ort, an dem 

sich das Wissen dazu sammelt, fasziniert. Ange-

fangen beim Eingang der Anmeldeunterlagen in 

der Dokumentenannahmestelle über die Prüfung 

bis hin zum Magazin mit Geistesschöpfungen 

der letzten Jahrhunderte. Und auch wegen einer 

Eigenschaft der Beamten, die unscheinbar wirkt, 

die manchmal angezweifelt wird, die aber vorhan-

den ist und einen besonderen Wert nicht nur für 

die Verwaltung hat. 

Worum es sich dabei handelt? Nun, der ehemalige 

Präsident Dr. Carl Hauß erkannte diese besondere 

Eigenschaft anlässlich des Besuchs einer Abord-

nung eines ausländischen Amtes. Nach einer Füh-

rung durch das Haus bat der Delegationsführer 

den Präsidenten im Vertrauen um eine Erklärung. 

„Ihr Prüfungssystem“, begann er, „ist doch nur 

durchzuführen, wenn Sie der Verschwiegenheit 

aller Beamten und ihrer Unzugänglichkeit gegen-

über äußeren Beeinflussungsversuchen absolut 

sicher sind. Wodurch schaffen Sie diese Gewähr?“ 

Präsident Hauß schmunzelte und antwortete: Der 

Treue der Beamten sei er sich absolut sicher, so 

dass in dieser Richtung nichts geschehen könne. 

Sichtlich erstaunt verabschiedete sich der Besu-

cher mit der Erkenntnis: „Ihr System ist bei uns 

nicht durchzuführen“.

� �1903. Erster erfolgreich gesteuerter Motor�ug 

mit einem Schwerer-als-Luft-Flugzeug durch die 

Gebrüder Wright. Bei einem von mehreren Flügen 

am 17. Dezember �iegt der „Flyer I“ am Strand von 

North Carolina 250 Meter weit.

� �1903. Der Brite Ernest Rutherford teilt die Radioak-

tivität in Alpha-, Beta-, und Gammastrahlung und 

führt den Begriff der Halbwertszeit ein. 1908 erhält 

der Physiker dafür den Nobelpreis für Chemie.

� �1904. Christian Hülsmeyer er�ndet das RADAR 

(Radio Detecting and Ranging) und meldet das 

„Telemobiloskop“ genannte Gerät (Bild unten) als 

Patent an (Patentschrift Nr. 165546). 

� �1906. Der kanadische Elektrotechniker, Er�nder 

und Funkpionier Reginald Fessenden überträgt an 

Heiligabend in Brant Rock (USA) die erste Radio-

sendung. Er liest aus der Bibel und spielt auf seiner 

Violine „Stille Nacht, heilige Nacht“.

� �1907. Der Chemiker Leo Hendrik Baekeland 

er�ndet mit dem Phenolharz Bakelit den ersten 

vollsynthetischen Kunststoff und lässt das Verfah-

ren 1907 in den USA patentieren. Später werden 

mit Bakelit viele Haushaltsgegenstände hergestellt.

Meilensteine der Technik



Schreibmaschinensaal des Reichspatentamts
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D
ie Zahlen der Schutzrechtsanmel-

dungen und der Mitarbeiter stiegen 

um 1911 stetig. Das Amt hatte ein 

repräsentatives Domizil in der Git-

schiner Straße in Berlin und erfolgreiche Schritte 

auf internationaler Bühne ließen es selbstbewusst 

strahlen. Der „Pariser Verbandsübereinkunft zum 

Schutz des gewerblichen Eigentums“ (PVÜ) war 

das Deutsche Reich bereits 1903 beigetreten.

Waren es 1900 noch 21 925 Patentanmeldungen 

gewesen, so hatte sich diese Zahl nur elf Jahre 

später mehr als verdoppelt: 49 532 Anmeldungen 

waren im Jahre 1913 zu verzeichnen. Der Perso-

nalbedarf erreichte unvermutete Höhen. Kaiser 

Wilhelm II. verlängerte daher am 10. März 1911 

die Frist, Hilfskräfte zu beauftragen, um drei 

Jahre. Am 11. Mai ordnete er außerdem eine zweite 

Abteilung im Patentbereich an, die „Anmeldeab-

teilung XII“, die der 1908 eingerichteten Abteilung 

XI folgte.

Reformen, die der Krieg verhinderte

Der gewerbliche Rechtsschutz in Deutschland 

sollte am Vorabend des Ersten Weltkrieges eigent-

lich weiter reformiert werden. Die Reichsregie-

rung veröffentlichte 1913 einen Gesetzesentwurf, 

der neben rechtlichen auch organisatorische und 

personelle Änderungen vorsah. Nahezu revolutio-

när an den geplanten neuen Regelungen war, dass 

dem Erfinder eine höhere Bedeutung zukommen 

sollte. Das Erfinderprinzip und das Arbeitneh-

mererfinderrecht waren Teil der geplanten neuen 

Regelungen. 

Die Instanz eines Einzelprüfers sollte die Organi-

sation des Patentamtes vereinfachen und damit 

die Kosten für die Bearbeitung einer Patentan-

meldung verringern. Der Einzelprüfer sollte den 

Weltkrieg und 

Wiederaufbau: 

Das Patentamt 

von 1911 

bis 1920
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Vorprüfer ersetzen und so die Anmeldeabteilun-

gen entlasten. 

Die im Beschwerdebereich existierenden Sena-

te, jeweils bestehend aus fünf Personen, sollten 

einem „Großen Senat“ untergeordnet werden, der 

über grundsätzliche Rechtsfragen zu entscheiden 

gehabt hätte.

Dem Reichskanzler oblag es, fachlich geeigne-

tes Personal einzustellen. Hierfür bedurfte er in 

jedem Fall einer Sondergenehmigung des Kai-

sers. Um diesen Zeitaufwand einzusparen, sollte 

der Reichskanzler eine gesetzliche Ermächtigung 

erhalten. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs 

und die damit verbundenen Folgen machten die 

Umsetzung der Reformen jedoch vorerst zunichte. 

So endete die erste große Ära des Kaiserlichen 

Patentamts.

Die ersten Frauen im Patentamt

Am 28. Juni 1914 beendete das Attentat von 

Sarajevo auf Erzherzog Franz Ferdinand, Thron-

folger der österreichisch-ungarischen Doppel-

monarchie, den jahrzehntelangen Frieden; am 

28. Juli 1914 erklärte Österreich-Ungarn Serbien 

den Krieg.

Über die Hälfte der Beschäftigten des Patentamtes 

zogen als Soldaten in den Ersten Weltkrieg. Die 

Zahl der Anmeldungen sank zwangsläufig, den-

noch konnten die verbliebenen Mitarbeiter diese 

nicht bewältigen. Immer noch gingen während 

der Kriegsjahre pro Jahr weit über 20 000 Patent-, 

über 25 000 Gebrauchsmuster- sowie etwa 12 000 

Warenzeichenanmeldungen ein.

Organisatorische und personelle Änderungen 

waren die Angehörigen des Amtes gewohnt, aber 

darauf waren sie nicht vorbereitet: Das Kaiser-

liche Patentamt öffnete Frauen die Tore für ein 

Arbeitsverhältnis. Dass dem weiblichen Geschlecht 

eine gleichbedeutende Rolle wie dem männlichen 

zukommen sollte, war damals mehr als unge-

wöhnlich. Die Rolle der Frau beschränkte sich 

noch auf die einer Gattin und Mutter. Die Frauen 

im Amt wurden daher lediglich als Hilfskräfte 

im Bürobereich eingesetzt. Präsident Heinrich 

Robolski schätzte ihren Beitrag zur Aufrechterhal-

tung eines hinlänglich geregelten Betriebes.

Kaiserliche Anordnung vom 10. März 1911

Fassade des Kaiserlichen Patentamts
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Derweil trat am 30. November 1918 das Reichs-

wahlgesetz mit dem Wahlrecht für Frauen in Kraft 

– in der Tat eine Zeit des Aufbruchs.

Trotz des Krieges erschien am 9. März 1917 die 

„Bekanntmachung über Vereinfachungen im 

Patentamt“ in Anlehnung an den Regierungsent-

wurf von 1913. Die neue Instanz eines Einzelprü-

fers (technisches Mitglied) ersetzte die Geschäfte 

des Vorprüfers und der Anmeldeabteilung hin-

sichtlich der Patentanmeldung und Patentertei-

lung. Die Beschwerdeabteilung wurde von fünf 

auf drei Prüfer reduziert, von denen zwei Techni-

ker sein mussten.

Vom Reichskanzler Georg Michaelis ging der für 

das Amt historisch wichtige Erlass vom 21. Oktober 

1917 aus. Das Kaiserliche Patentamt wurde dem 

Geschäftsbereich des Reichsjustizministers zuge-

ordnet. Bis dahin gehörte es dem Reichsamt des 

Innern an.

Revolution und Reichspatentamt

Das Amtsgebäude in Berlin hatte den Krieg 

unbeschadet überstanden. Lediglich während der 

Novemberrevolution kam es bei Straßenkämpfen 

Das Reichspatentamt zur damaligen Zeit

Präsident
Heinrich Robolski
(1912-1921) 


















































































